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1.   PRÜFUNGSAUFTRAG 
 
 
Der Entwurf des Gesamtabschlusses der Stadt Eschweiler zum 31.12.2016 wurde vom Stadtkämmerer am 
17.10.2018 aufgestellt und vom Bürgermeister am 17.10.2018 bestätigt. Er wurde dem Rat der Stadt Eschwei-
ler in seiner Sitzung am 31.10.2018 (Vorl. 344/18) vorgelegt. Die Prüfung des Gesamtabschlusses erfolgt 
gem. § 102 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 11 GO NRW durch die örtliche Rechnungsprüfung. Im Rahmen der 
Prüfung des Gesamtabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Eschweiler wurde der Entwurf 
des Gesamtabschlusses zum 31.12.2016 geändert. Die zum 31.12.2016 vorgenommenen Änderungen wur-
den am 08.01.2020 durch den Bürgermeister sowie durch den Stadtkämmerer bestätigt. 
 
Die Prüfung des Gesamtabschlusses sowie des Gesamtlageberichtes unter Einbezug des Prüfungsberichtes 
obliegt gem. § 59 Absatz 3 GO NRW dem Rechnungsprüfungsausschuss.  
 
Die Prüfung erfolgt unter Beachtung der GO NRW, der GemHVO NRW, den Bestimmungen des Handelsge-
setzbuches (HGB) zur Konzernrechnungslegung sowie der örtlichen Regelungen. Dabei legt die GemHVO 
NRW fest, dass für den Gesamtabschluss 2016 das HGB in der Fassung vom 10. Mai 1897, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. Mai 2009, anzuwenden ist (statischer Verweis). Zum 01.01.2019 ist das 2. NKF-
Weiterentwicklungsgesetz in Kraft getreten. Geändert hat sich dadurch u.a. die Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Die geänderten Vorschriften zu dem Verfahren und Vorgehen bei der 
Prüfung waren demnach bereits zu berücksichtigen. Die entsprechenden Verweise auf die neuen Vorschriften 
der Gemeindeordnung werden mit „GO NRW n.F.“ gekennzeichnet. Sofern die Erweiterung „n.F.“ für „neue 
Fassung“ nicht angefügt wurden, beziehen sich die Angaben auf die alte Fassung der GO NRW. Die ebenfalls 
zum 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung, welche die Gemeindehaushaltsverord-
nung ab 01.01.2019 ersetzt, ist für die Erstellung und Prüfung dieses Abschlusses nicht relevant.  
 
In die Prüfung des Gesamtabschlusses ist die Buchführung einzubeziehen. Die Prüfung des Gesamtabschlus-
ses hat sich darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Best-
immungen oder sonstigen Satzungen beachtet worden sind. Die Prüfung ist so anzulegen, dass Unrichtigkei-
ten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften und ortsrechtlichen Bestimmungen, die sich auf die 
Darstellung des sich ergebenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde wesentlich 
auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt werden. Geprüft wird auch, ob der Gesamtlagebericht 
im Einklang mit dem Gesamtabschluss steht.  
 
Über das Ergebnis der Prüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der in Anlehnung an die Grundsätze ord-
nungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstellt wurde. 
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2.  GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 
 
2.1 Lage der Stadt 
 
2.1.1 Stellungnahme zur Gesamtlagebeurteilung 
 
 
Der Gesamtabschluss ist durch einen Gesamtlagebericht zu ergänzen (§ 116 GO NRW). Gem. § 51 GemHVO 
NRW ist durch den Gesamtlagebericht das durch den Gesamtabschluss zu vermittelnde Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde einschließlich der verselbständigten Aufgabenbe-
reiche zu erläutern. Dazu sind in einem Überblick der Geschäftsablauf mit den wichtigsten Ergebnissen des 
Gesamtabschlusses und die Gesamtlage in ihren tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Außerdem hat der 
Gesamtlagebericht eine ausgewogene und umfassende, den Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung 
entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft der Gemeinde unter Einbeziehung der verselbständigten Auf-
gabenbereiche und der Gesamtlage der Gemeinde zu enthalten. Dabei ist auch auf die Chancen und Risiken 
für die künftige Gesamtentwicklung der Gemeinde einzugehen.  
 
Grundlage zur Beurteilung im Lagebericht zum Gesamtabschluss 2016 sind die Jahresabschlüsse der Stadt 
Eschweiler („Kernverwaltung“) und ihrer voll zu konsolidierenden Aufgabenbereiche. Folgende verselbständig-
te Aufgabenbereiche sind in öffentlich-rechtlicher Organisationsform nach § 50 Abs. 1 GemHVO NRW oder in 
privatrechtlicher Organisationsform nach § 50 Abs. 2 GemHVO NRW in den Gesamtabschluss einzubeziehen 
(Vollkonsolidierung): 
 

• Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH (75,1 % städt. Anteil) 
• Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG (100 % städt. Anteil) 
• Betreuungseinrichtungen für Kinder & Jugendliche der Stadt Eschweiler 

-Anstalt des öffentlichen Rechts- (100 % städt. Anteil) 
• WBE Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH (100 % städt. Anteil) 

 
Im Gesamtabschluss sowie Gesamtlagebericht wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende 
wesentliche Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Konzerns Stadt Eschweiler getroffen: 
 

• Die Gesamtergebnisrechnung des Jahres 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von  
-12.384.046,91 €. In dieser Summe enthalten ist ein Ergebnis von -189.693,64 €, welches anderen 
Gesellschaftern zuzurechnen ist.    
 

• Das Eigenkapital hat ein Volumen von rd. 14,4 Mio. €. Davon entfallen rd. 26,2 Mio. € auf die Allge-
meine Rücklage (einschließlich dem Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 2010 von rd. 
1,9 Mio.€) und rd. - 12,4 Mio. € auf den Gesamtjahresfehlbetrag des Konzerns Stadt Eschweiler. 
 

• Die Verbindlichkeiten beinhalten alle weiteren zum Bilanzstichtag bestehenden Schulden. Diese be-
laufen sich auf rd. 229,5 Mio. € (48,77 % der Bilanzsumme), was insgesamt eine Erhöhung gegenüber 
dem Vorjahr von rd. 11,3 Mio. € ergibt. Größter Einzelposten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionen mit insgesamt rd. 127,4 Mio. €, die sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere bei 
einer Darlehensaufnahme von rd.  8,6 Mio. € sowie Tilgungen von rd. 4,0 Mio. € bei der Stadt E-
schweiler um rd. 4,5 Mio. € erhöhten. Zusätzlich nahm die Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler 
mbH & Co. KG neue Darlehen für die Baumaßnahmen Kindertagesstätte Ringofen und Kindertages-
stätte Grüner Weg auf. Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ergibt 
sich aus den entsprechenden Kreditaufnahmen in Form von Tagesgeldkrediten zur Liquiditätssiche-
rung. Die Kredite belaufen sich zum Stichtag auf rd.  91,0 Mio. €. Sie sind damit im laufenden Haus-
haltsjahr um rd. 7,8 Mio. € angestiegen. 
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verminderten sich stichtagsbedingt um rd.  
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1,4 Mio. €. 
 

• Die Stadt Eschweiler hat zum 01.01.2013 nach Abschluss eines sog. Rekommunalisierungsprozesses 
die bisher im Besitz der Fa. Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG befindlichen 49 %-igen 
Geschäftsanteile übernommen, sodass es sich nunmehr bei der WBE GmbH wieder um eine 100 %-
ige Tochtergesellschaft der Stadt Eschweiler handelt.  
 
Für die übernommenen wirtschaftlichen Risiken leistete die Fa. Schönmackers Umweltdienste GmbH 
& Co. KG eine Schadenersatzzahlung an die Stadt Eschweiler, welche erfolgsneutral vereinnahmt 
wurde und für evtl. Verluste der WBE GmbH in den Folgejahren bis zum ursprünglichen Vertragsab-
lauf vorgehalten werden muss. Gemäß der derzeitigen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft sowie des Eintritts der Stadt Eschweiler in die von der Firma Schönmackers Umweltdienste 
GmbH & Co. KG bis zum 31.12.2012 gewährten Sicherungsinstrumente wird eine tatsächliche Über-
schuldung der WBE Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH vermieden. 
 
Darüber hinaus wird zur Stabilisierung der Gesellschaft der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbe-
trag mittelfristig abgebaut. So hat die Stadt Eschweiler in Fortführung der Verfahrensweise des bishe-
rigen Gesellschafters Fa. Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG seit 2013 jährlich, sukzessi-
ve auf Teilbeträge der mit einem Bilanzwert von EUR 1,00 übernommenen Darlehensforderung bzw. 
der entstandenen Zinsen verzichtet.  
 
Weitere Verzichtserklärungen sollen in den kommenden Jahren sukzessive bis zum vollständigen Ab-
bau der gewährten Gesellschafterdarlehen durch die Stadt Eschweiler erteilt werden. Insbesondere 
durch die vorliegende Patronatserklärung kann das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der WBE GmbH 
ausgeschlossen werden. 
 
Die buchmäßige Überschuldung der WBE wurde in analoger Form zur bisherigen Verfahrensweise 
beseitigt. 

 
Gewährträgerschaft für die Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche  
(BKJ/AöR):  
 
Die Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche sind in der Rechtsform einer gemeindlichen 
AöR gemäß § 114a GO NRW organisiert (Verbundenes Unternehmen des Vollkonsolidierungskreises, 
100% der Geschäftsanteile). Dies hat für die Stadt Eschweiler eine gesetzliche Gewährträgerschaft 
zur Folge. Durch die Einbeziehung der BKJ in den Konsolidierungskreis der Stadt Eschweiler werden 
alle möglichen Risiken der BKJ im Gesamtabschluss abgebildet. 

 
• Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt 93,6 %. Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentli-

chen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Bei einem Aufwandsde-
ckungsgrad von unter 100 % ist erkennbar, dass die Aufwendungen im Verhältnis zu den Erträgen zu 
hoch sind. Ertragsverbesserungen oder Einsparungen sind erforderlich.  
 

• Die Eigenkapitalquote 1 setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme und zeigt an, in wel-
chem Umfang das Vermögen des Konzerns durch Eigenkapital finanziert ist. Sie ist ein wichtiger Boni-
tätsindikator. Die Quote hat sich insbesondere aufgrund des Gesamtjahresverlustes negativ verän-
dert. Sie ist zum 31.12.2016 mit 3,1 % um 1,5 %-Punkte geringer als die Eigenkapitalquote des Jah-
resabschlusses der Stadt Eschweiler, was insbesondere auf eine vergleichsweise geringe Eigenkapi-
talquote bei der Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler GmbH & Co. KG und der Betreuungsein-
richtungen für Kinder & Jugendliche der Stadt Eschweiler, Anstalt öffentlichen Rechts - BKJ zurückzu-
führen ist. Die Eigenkapitalquote hat sich im Konzern Stadt Eschweiler vom 01.01.2010 bis zum 
31.12.2016 auf ein Fünftel des Ursprungs reduziert.  
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2.1.2 Zusammenfassende Beurteilung 
 
Im Gesamtabschluss und im Gesamtlagebericht sind nach Auffassung der Rechnungsprüfung wesentliche 
Aussagen zur wirtschaftlichen Lage, zur Haushaltswirtschaft, zu Vorgängen von besonderer Bedeutung sowie 
zu den Chancen und Risiken der Stadt Eschweiler getroffen.  
 
Der Gesamtlagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Er ist plausibel und nachvollziehbar und steht 
mit den bei der Prüfung des Gesamtabschlusses gewonnenen Erkenntnissen im Einklang. Die Beurteilung der 
Gesamtlage vermittelt insgesamt – zum Zeitpunkt der Erstellung des Gesamtlageberichtes – ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der 
Stadt Eschweiler einschließlich der einbezogenen verselbständigten Aufgabenbereiche. Die Chancen und 
Risiken für die künftige Entwicklung sind zutreffend dargestellt. Die Gesamtlagebeurteilung durch den Bür-
germeister ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.  
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3.   Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 
 
Gegenstand der Prüfung ist der Gesamtabschluss der Stadt Eschweiler einschließlich Gesamtanhang und der 
Gesamtlagebericht (§ 116 GO NRW). 
 
Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein 
Urteil über den Gesamtabschluss abzugeben. Dazu wurde der am 31.10.2018 in den Rat eingebrachte Ent-
wurf des Gesamtabschlusses zum 31.12.2016 geprüft.  
 
Im Rahmen des gesetzlichen Prüfauftrages ist die Einhaltung der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften, der 
sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften geprüft worden.  
 
Die Abgabe von Vollständigkeitserklärungen gem. dem IDW Standard wurde hinsichtlich des Gesamtab-
schlusses zum 31.12.2016 nicht verlangt. Der Bürgermeister, der Kämmerer bzw. die für die Erstellung des 
Gesamtabschlusses verantwortlichen Mitarbeiter/-innen der Kämmerei haben die erbetenen Unterlagen, Auf-
klärungen und Nachweise erbracht.  
 
 
3.1    Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 
 
Die Prüfung ist gemäß § 102 GO NRW n.F. sowie in Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen worden.  

 
Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres 
Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Gesamtabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist. Denn 
Ziel der Prüfung ist gem. § 102 GO NRW n.F. die Feststellung, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergän-
zenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen beachtet worden sind. Dabei wurde die Prü-
fung so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die aufgeführten Bestimmungen, die sich auf die 
Darstellung des sich nach § 95 Abs. 1 bis 4 GO NRW ergebenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-  
und Finanzlage der Gemeinde wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
 
Die Prüfung und Planung wurde unter Anwendung des risikoorientierten Prüfungsansatzes vorgenommen. 
Diese Prüfungsplanung beruht auf den ersten analytischen Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen 
Einschätzung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems. Das darauf aufbauende prüffeldbe-
zogene Prüfprogramm bestimmt auf der Grundlage der festgestellten Risikofaktoren die Prüfungsschwerpunk-
te. 
 
Die Prüfung umfasst insbesondere 
 

• die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der in den Gesamtabschluss einbezogenen Jahresabschlüsse 
und Überleitungsrechnungen, 

• die Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Konsolidierungsgrundsätze und der  
• wesentlichen Einschätzung des Bürgermeisters sowie  
• die Würdigung der Gesamtdarstellung des Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichtes. 

 
Nicht geprüft wurden die einzelnen Jahresabschlüsse der in den Gesamtabschluss einbezogenen verselb-
ständigten Aufgabenbereiche. 
 
Der zeitliche Ablauf der Prüfung bestimmte sich durch die sachliche Prüfungsbereitschaft der Verwaltung so-
wie die zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen innerhalb des Rechnungsprüfungsamtes. 
 
Im Rahmen der Prüfung des Gesamtabschlusses wurden Prüfungshandlungen insbesondere mit folgenden 
Schwerpunkten durchgeführt:  
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o Festlegung und Abgrenzung des Konsolidierungskreises 
o Ordnungsmäßigkeit der in den Jahresabschluss einbezogenen Jahresabschlüsse 
o Ermittlung des Summenabschlusses 
o Ordnungsmäßigkeit der Übernahmewerte der verselbständigten Aufgabenbereiche 
o durchgeführte Konsolidierungsmaßnahmen (Kapitalkonsolidierung, Schuldenkonsolidierung, Zwi-

schenergebniskonsolidierung, Aufwands- und Ertragskonsolidierung) 
o Ermittlung der Anteile fremder Gesellschafter 
o Darstellung der Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung  
o Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Angaben im Gesamtanhang, Gesamtlagebericht ein-

schließlich der Kapitalflussrechnung und des Gesamtverbindlichkeitenspiegels 
 
Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Gesamtabschluss ist gemäß § 116  i.V. mit § 96 GO NRW 
bis zum 31. Dezember des auf den Abschlussstichtag folgenden Jahres vom Rat der Stadt durch Beschluss 
zu bestätigen. Die Einbringung des Entwurfes erfolgte zur Sitzung des Rates am 31.10.2018. Die gesetzlich 
vorgeschriebene Zeitspanne war zu diesem Zeitpunkt bereits überschritten.  
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4.    Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung des Gesamtabschlusses 
 
4.1    Allgemeines 
 
Auf den Gesamtabschluss sind gemäß § 49 GemHVO NRW, soweit seine Eigenart keine Abweichungen be-
dingt oder nichts anderes bestimmt ist, die §§ 32 bis 38, 41 bis 43 und 47 GemHVO NRW, die Regelungen zum 
städt. Einzelabschluss enthalten, entsprechend anzuwenden. 
 
Die Art der Einbeziehung der einzelnen verselbständigten Aufgabenbereiche in den Gesamtabschluss richtet 
sich nach § 50 GemHVO NRW. Hierbei bezieht sich die GemHVO NRW auf die Bestimmungen des Handels-
gesetzbuches (HGB) zur Konzernrechnungslegung. Die GemHVO stellt in § 49 GemHVO klar, dass für den 
Gesamtabschluss 2016 das HGB in der Fassung vom 10. Mai 1897, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. 
Mai 2009, anzuwenden ist (statischer Verweis). 
 
4.2     Feststellung zum Konsolidierungskreis und Abschlussstichtag 
 
Der gem. § 116 Abs. 1 GO NRW für den Gesamtabschluss zu berücksichtigende Stichtag (31.12.) wurde so-
wohl von der Stadt Eschweiler bei ihren jeweiligen Jahresabschlüssen als auch von den Beteiligungen in deren 
Abschlüssen berücksichtigt. Eine Anpassung erübrigte sich diesbezüglich. 
 
4.2.1  Abgrenzung des Konsolidierungskreises 
 
Der Konsolidierungskreis umfasst diejenigen wirtschaftlich und organisatorisch selbständigen Betriebe der 
Kommune, die im Wege der Vollkonsolidierung bzw. Equity-Methode in den Gesamtabschluss nach § 116 Abs. 
2 GO NRW einbezogen werden müssen. Die Art der Einbeziehung richtet sich nach § 50 GemHVO NRW. 
 
Verselbständigte Aufgabenbereiche sind voll zu konsolidieren, sofern sie entweder unter der einheitlichen Lei-
tung der Kommune gem. § 50 Abs. 2, S. 1 GemHVO NRW stehen oder das Control-Konzept gem. § 50 Abs. 2, 
S. 2 GemHVO NRW seine Anwendung findet. Kann die Kommune nur einen maßgeblichen Einfluss auf die 
verselbständigten Aufgabenbereiche ausüben, ist die Equity-Methode gem. § 50 Abs. 3 GemHVO NRW i.V. mit 
§§ 311 und 312 HGB anzuwenden. Sofern weder beherrschender noch maßgeblicher Einfluss von Seiten der 
Kommune gegeben ist oder aber das Einbeziehungswahlrecht gem. § 116 Abs. 3 GO NRW ausgeübt wird, sind 
die Betriebe zu fortgeführten Anschaffungskosten (At Cost) zu bewerten. 
 
Der Kreis der in den Gesamtabschluss der Stadt Eschweiler einbezogenen verselbständigten Aufgabenberei-
che wurde gem. § 50 GemHVO NRW ermittelt und ist im Gesamtanhang dargestellt.   
 
Die WBE wurde bis zum 31.12.2012 mangels einheitlicher Leitung und Control sowie der Zurechnung der 
wirtschaftlichen Risiken zur Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG nicht konsolidiert. Die Stadt E-
schweiler (bis 31.12.2012 51 % Anteile) hat einen Anteil von 49 % zum 01.01.2013 von der Schönmackers 
Umweltdienste GmbH & Co. KG erworben und nimmt seit dem Geschäftsjahr 2013 eine Vollkonsolidierung der 
WBE vor. 
 
Die Abgrenzung des Vollkonsolidierungskreises und die Abgrenzung der nach der Equity-Methode einzubezie-
henden Unternehmen erfolgten grundsätzlich nach Wesentlichkeitsmaßstäben, die sich an den im NRW-
Modellprojekt genannten Kriterien orientieren.   
 
Unter Berücksichtigung der örtlich vorliegenden Gegebenheiten wurden als Wesentlichkeitsgrenzen im Einzel-
abschluss der verselbständigten Aufgabenbereiche für die Einbeziehung in den Konsolidierungskreis festgelegt, 
dass Veränderungen um mehr als 3 % in der bilanziellen Betrachtung bzw. der Ergebnisbetrachtung als we-
sentlich beurteilt werden. 
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4.2.2  Gesamtabschlussstichtag 
 
Gem. § 116 Abs. 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr zum 31.12. einen Gesamtab-
schluss aufzustellen. Zu diesem Stichtag schließen sowohl die Kernverwaltung als auch die voll einbezogenen 
verselbständigten Aufgabenbereiche ihren Haushalt ab. 
 
4.3     Ordnungsmäßigkeit der in den Gesamtabschluss einbezogenen Abschlüsse 
 
Die Jahresabschlüsse der verselbständigten Aufgabenbereiche werden nicht in die Prüfung einbezogen, da sie 
bereits nach den gesetzlichen Vorschriften durch Abschlussprüfer geprüft worden sind.  
 
Zu allen Jahresabschlüssen der verselbständigten Aufgabenbereiche des Vollkonsolidierungskreises lagen 
Prüfungsberichte, die mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen waren, vor.  
 
 
4.4      Ordnungsmäßigkeit der Konzernrechnungslegung 
 
4.4.1 Buchführung zum Gesamtabschluss und weiter geprüfte Unterlagen  
 
In Anlehnung an das Handelsrecht macht auch das NKF die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 
zur Grundlage des städtischen Jahresabschlusses und aufgrund des Verweises auch zur Grundlage des Ge-
samtabschlusses. Zu den wesentlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung gehören die Grundsätze 
der Klarheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit. Die Buchführung ist nur dann 
ordnungsgemäß, wenn ein sachverständiger Dritter sich innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick 
über die Vorgehensweise und über die Ergebnisse verschaffen kann. Die GoB werden ergänzt durch die 
Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung (GoK). Zu beachtende GoK sind insbesondere: 
 

o Grundsatz der Einheitlichkeit der Stichtage (in Anlehnung an § 299 Abs. 2 S. 2 HGB) 
o Grundsatz der Einheitlichkeit des Ausweises (§ 49 Abs. 3 i.V. m. § 41 Abs. 3, 4 und § 38 Abs. 1 S. 3 

GemHVO NRW) 
o Grundsatz der Einheitlichkeit des Ansatzes (§ 50 Abs. 1 GemHVO NRW i.V. m. § 308 Abs. 2 HGB) 
o Grundsatz der Einheitlichkeit der Bewertung (§ 50 Abs. 1 GemHVO NRW i.V. m. § 308 Abs. 1 S. 1 

HGB) 
o Grundsatz der Einheitlichkeit der Währung (d.h. Wertansatz in Euro in Anlehnung an § 298 i.V. m. § 

244 HGB) 
 
Diese Grundsätze werden durch die Grundsätze der Wesentlichkeit (§§ 296 Abs. 2 HGB, 303 Abs. 2 HGB) und 
Wirtschaftlichkeit (§§ 291 Abs. 1, 293 HGB) eingeschränkt.  
 
Sämtliche in die Vollkonsolidierung einzubeziehenden Einzelabschlüsse müssen so einheitlich beschaffen sein, 
dass sie zu einem Summenabschluss zusammengefasst werden können. Hierzu werden aus den Handelsbi-
lanzen die Kommunalbilanzen abgeleitet. Bilanzierungsunterschiede sind zur Wahrung des Grundsatzes der 
Einheitlichkeit nach den geltenden Regelungsvorschriften des NKF anzupassen. Soweit im „Konzern Kommu-
ne“ keine Angleichung des Ansatzes und der Bewertung erforderlich ist, beschränkt sich die Überleitung der 
Einzelabschlüsse im Wesentlichen auf die Umgliederung der Abschlusspositionen der Bilanz und der Gewinn- 
und Verlustrechnung.  
 
Der Gesamtabschluss 2016 wurde selbständig durch die städt. Kämmerei unter Zuhilfenahme der neu ange-
schafften Software „Doppik al Dente“ erstellt. Die Rechnungsprüfung hat Zugriff auf diese Software und ebenso 
auf die erstellten Dateien. Die vorgenommenen Konsolidierungsbuchungen konnten mit dieser Software nach-
vollzogen werden; sofern weitere Nachweise erforderlich waren, wurden diese durch die Kämmerei vorgelegt. 
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4.4.2 Konsolidierung 
 
Zur Vermeidung von Wiederholungen verweisen wir auf die Angaben des Gesamtanhanges. Ergänzend wer-
den folgende Erläuterungen gegeben: 
 
Neben der Stadt Eschweiler als Kernverwaltung unterlagen 4 Betriebe der Vollkonsolidierung. Weitere 2 Betrie-
be (Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH, Verbandswasserwerk Aldenhoven GmbH) wurden nach der Equity-
Methode konsolidiert; die übrigen Beteiligungen waren von untergeordneter Bedeutung und sind mit dem Wert 
des anteiligen Eigenkapitals in den Gesamtabschluss eingeflossen.  
 
Die Kapitalkonsolidierung erfolgte im Rahmen der Erstkonsolidierung gemäß § 50 Abs. 1 GemHVO NRW i.V. 
m. § 301 Abs. 1 HGB nach der Neubewertungsmethode. Als Stichtag des (fiktiven) Erwerbs wurde für die städt. 
Tochtergesellschaften Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH, BKJ und Strukturförderungsgesellschaft 
Eschweiler GmbH & Co. KG der Zeitpunkt der städtischen Gesamteröffnungsbilanz zum 01.01.2010 herange-
zogen. Für die erstmals in den Vollkonsolidierungskreis einbezogene –WBE- Wirtschaftsbetriebe Eschweiler 
GmbH erfolgte die Einbeziehung zum Stichtag 01.01.2013. 
 
Die aufgrund der Neubewertung zum 01.01.2010 und 01.01.2013 aufgedeckten stillen Reserven wurden den 
betreffenden Bilanzpositionen zugeordnet und auf den Erstkonsolidierungszeitpunkt 01.01.2010 bzw. 
01.01.2013 fortgeführt. Der aus der Kapitalkonsolidierung ermittelte aktive Unterschiedsbetrag (Strukturförde-
rungsgesellschaft Eschweiler GmbH & Co. KG) wurde zum 01.01.2010 mit der Allgemeinen Rücklage verrech-
net. Der ermittelte passive Unterschiedsbetrag (Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH, BKJ) wurde zum 
01.01.2010 nach Saldierung des aktiven Unterschiedsbetrages aus der Kapitalkonsolidierung der Strukturförde-
rungsgesellschaft Eschweiler GmbH & Co. KG unter der Allgemeinen Rücklage ausgewiesen. Der aus der Ka-
pitalkonsolidierung ermittelte passive Unterschiedsbetrag der –WBE- Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH 
wurde zwischen den Angaben des Eigenkapitals und der Sonderposten ausgewiesen. 
 
Die innerhalb des Konsolidierungskreises bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten, Umsätze, Aufwen-
dungen und Erträge sowie die wesentlichen Zwischenergebnisse wurden entsprechend der gesetzlichen Vor-
schriften eliminiert.  
 
Die Equity-Konsolidierung wurde nach der Buchwertmethode vorgenommen. Die Ermittlung der Wertansätze 
erfolgte auf den (fiktiven) Erwerbszeitpunkt 01.01.2010. Die Bewertungsmethoden der at-Equity bewerteten 
Gesellschaften wurden gem. § 50 Abs. 3 GemHVO NRW i.V. m. § 312 Abs. 5 HGB beibehalten.  
 
Die angewandten Konsolidierungen entsprachen den gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung der rech-
nungslegungsbezogenen Erleichterungen aus dem Praxisleitfaden zum Modellprojekt NKF-Gesamtabschluss.  
 
4.4.3 Gesamtabschluss (Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung) 
 
Der uns vorgelegte Gesamtabschluss zum 31.12.2016, bestehend aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrech-
nung und Gesamtanhang, ist nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt worden.  
 
Die Gesamtbilanz zum 31.12.2016 und Gesamtergebnisrechnung 2016 sind entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften gegliedert und entsprechen in ihrem Aufbau den vom Innenministerium vorgegebenen Mustern für 
das doppische Rechnungswesen der Gemeinden. Die gesetzlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvor-
schriften gemäß § 49 Abs. 3 i.V. m. §§ 32 – 36 sowie §§ 41 – 43 GemHVO NRW wurden eingehalten.  
 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind im Gesamtanhang zutreffend erläutert. Dem Gesamtan-
hang ist eine nach § 51 Abs. 3 GemHVO NRW erforderliche Kapitalflussrechnung beigefügt. Die Rechnungs-
prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Gesamtabschluss 2016 ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt und seiner verselb-
ständigten Aufgabenbereiche vermittelt.  
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4.4.4 Gesamtlagebericht 
 
Der Gesamtabschluss wird durch einen Gesamtlagebericht ergänzt. Dieser enthält u.a. Ausführungen über die 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Eschweiler zum 31.12.2016. 
 
Bei den einzelnen Jahresabschlüssen ist bereits geprüft und testiert worden, dass die Lageberichte der Stadt 
und der verselbständigten Aufgabenbereiche mit dem jeweiligen Jahresabschluss in Einklang stehen und ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage vermitteln.  
 
Die Prüfung ergab, dass der Gesamtlagebericht mit dem Gesamtabschluss sowie den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen in Einklang steht, eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzgesamtlage der Stadt vermittelt und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt.  
 
 
4.4.5 Beteiligungsbericht 
 
Nach § 117 GO NRW i.V. m. § 49 GemHVO NRW ist dem Gesamtabschluss ein Beteiligungsbericht beizufü-
gen. Der Beteiligungsbericht ist nicht Gegenstand der Prüfung des Gesamtabschlusses, wird aber auf inhaltli-
che Vollständigkeit und Plausibilität, insbesondere hinsichtlich der Aussagen des Gesamtabschlusses bzw. 
Gesamtlageberichtes durchgesehen.  
 
Der Beteiligungsbericht 2016 der Stadt Eschweiler ist geeignet, den im Gesamtabschluss vermittelten Gesamt-
überblick über die wirtschaftliche Lage der Stadt Eschweiler zu unterstützen. 
 
 
4.5 Gesamtaussage des Gesamtabschlusses 
 
4.5.1 Wirtschaftliche Grundlage  
 
Der Gesamtabschluss hat die Aufgabe, die einzelnen in den Gesamtabschluss einzubeziehenden verselbstän-
digten Aufgabenbereiche der Kommune so abzubilden, als ob es sich um ein einziges „Unternehmen“ handelt. 
Durch Betrachtung der Stadt als einheitliches „Unternehmen“, vergleichbar mit dem Konzern in der Privatwirt-
schaft, soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung eine Gesamtübersicht 
über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage im „Konzern“ Kommune erreicht werden.  
 
 
4.5.2 Feststellung zur Gesamtaussage des Gesamtabschlusses  
 
Nach Überzeugung der Rechnungsprüfung vermitteln der Gesamtabschluss 2016 und der dazugehörige Ge-
samtlagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzgesamtlage der Stadt Eschweiler. 
 
Abschreibungen der abnutzbaren Vermögensgegenstände sind in ihrer Art, ihrem Umfang oder ihrer Nutzung 
begründet. Für die Wertansätze der vollkonsolidierten verselbständigten Aufgabenbereiche im Rahmen der 
Erstkonsolidierung gelten die Vorschriften des § 301 Abs. 2 HGB. Demnach kann auf den Zeitpunkt des Er-
werbs der zu konsolidierenden Anteile abgestellt werden. Nach dem Praxisleitfaden zum Modellprojekt NKF-
Gesamtabschluss tritt neben die tatsächlichen, möglicherweise bereits vergleichsweise weit zurückliegenden 
Erwerbszeitpunkte für die Zwecke der kommunalen Rechnungslegung der kommunale Eröffnungsbilanzstich-
tag. Die zu diesem Zweck ermittelten Zeitwerte stellen fiktive Anschaffungs- oder Herstellungskosten dar. 
Dadurch wird eine Anschaffung der kommunalen Beteiligungen zum Stichtag der kommunalen Eröffnungsbilanz 
fingiert. Es ist grundsätzlich keine Neubewertung der Unternehmen erforderlich; die in der Eröffnungsbilanz 
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ermittelten Beteiligungswerte können beibehalten und fortgeschrieben werden.  
 
 
4.5.3 Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 
 
Die Vermögensgegenstände, die Sonderposten und die Schulden der Stadt Eschweiler, der Städt. Wasserwerk 
Eschweiler GmbH, der Strukturförderungsgesellschaft mbH & Co. KG, der Betreuungseinrichtungen für Kinder 
und Jugendliche -Anstalt des öffentlichen Rechts- (BKJ) sowie der –WBE- Wirtschaftsbetriebe Eschweiler 
GmbH & Co. KG, wurden in den Jahresabschlüssen zum 31.12.2016 nach den für sie geltenden gesetzlichen 
Vorschriften bewertet. Nach dem Grundsatz der Einheitlichkeit sind unter Berücksichtigung von Wahlrechten 
die Bewertungen im Gesamtabschluss bedarfsweise gegenseitig anzupassen.  
 
Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurden nicht angepasst, da vorhandene Unterschiede betriebs-
spezifisch sind bzw. keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzge-
samtlage hatten. 
 
Bei der Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH wurde für die Baukostenzuschüsse bis 2002 die Auflösung 
von einer linearen in eine degressive Auflösung vorgenommen. Dies führte zum 31.12.2016 zu einer Anpas-
sung von 2.935,00 € (Erhöhung der Sonderposten). 
 
Die Abschreibungsmethode bei der Städt. Wasserwerk GmbH wurde nicht korrigiert, da diese betriebsspezi-
fisch ist.  
 
Die im Aktienpaket der Städt. Wasserwerk GmbH enthaltenen stillen Reserven in Höhe von 3.707.144,99 € 
wurden aufgedeckt.  
 
Das im handelsrechtlichen Abschluss der Strukturförderungsgesellschaft mbH 2016 aktivierte Disagio in Höhe 
von 16.008,-- € wurde ausgebucht.  
 
Die Vereinfachungsmethoden zur Abschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände wurden wegen unter-
geordneter Bedeutung beibehalten.  
  



 

 

 14 

4.6 Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der  
        Stadt Eschweiler 
 
Die Gesamtbilanz zum 31.12.2016 schließt mit einer Bilanzsumme von 470.599.205,19 €. Die Gesamtergeb-
nisrechnung 2016 weist einen Gesamtjahresfehlbetrag von -12.384.046,91 € aus. 
 
 
Die Gesamtergebnisstruktur stellt sich wie folgt dar:  
 

Gesamtergebnisrechnung 
Ertrags- und Aufwandsarten 31.12.2016 (EUR) 
Ordentliche Gesamterträge 167.089.920,79 
Ordentliche Gesamtaufwendungen  -178.523.905,82  
Ordentliches Gesamtergebnis -11.433.985,03 
Gesamtfinanzergebnis -760.368,24 
Gesamtergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit -12.194.353,27 
Außerordentliches Gesamtergebnis 0,00 
Gesamtjahresfehlbetrag -12.194.353,27 
anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergeb-
nis 

-189.693,64 

Gesamtjahresfehlbetrag der Stadt Eschweiler -12.384.046,91 
 
 
Die Gesamtvermögens- und Gesamtkapitalstruktur (Anzeige in TEUR, bei der Rundungsdifferenzen auftreten 
können) zeigt sich wie folgt: 
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Bezüglich der für den Gesamtabschluss relevanten NKF-Kennzahlen verweisen wir an dieser Stelle auf die im 
Gesamtlagebericht dargestellten Kennzahlen. Die ermittelten Kennzahlen orientieren sich an dem vom Innen-
ministerium NRW festgelegten Kennzahlenset. 
 
 
4.6.1   Vermögens- und Schuldenlage 
 
Im Rahmen der Konsolidierung sind die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungspos-
ten der vollzukonsolidierenden verselbständigten Aufgabenbereiche in die Gesamtbilanz aufgenommen wor-
den. Ausgehend von der Stadt Eschweiler als „Mutterunternehmen“ hat sich dadurch die Bilanzsumme von ca. 
473.303,1 TEUR um etwa 2.703,9 TEUR auf ca. 470.599,2 TEUR vermindert. 
 
Das Anlagevermögen gliedert sich auf in die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sachanlagen und die 
Finanzanlagen. Hierbei liegt der Schwerpunkt mit einem Volumen von rd. EUR 395,5 Mio. (89,67 %) bei den 
Sachanlagen. Die Finanzanlagen belaufen sich auf insgesamt rd. EUR 45,4 Mio. (10,29 %), die immateriellen 
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Vermögensgegenstände haben einen Wert von rd. EUR 0,2 Mio. (0,04 %). Der Wert der Sachanlagen ist ge-
genüber dem Vorjahr (rd. EUR 400,4 Mio.) um rd. EUR 4,9 Mio. zurückgegangen. Insgesamt konnte trotz lau-
fender Investitionstätigkeit von rd. 10 Mio. EUR der Werteverzehr durch Abschreibungen und Anlagenabgänge 
nicht kompensiert werden. Die größten Veränderungen ergaben sich insbesondere bei den unbebauten 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (rd. EUR – 3,0 Mio.), den bebauten Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten (rd. - 3,2 Mio. EUR), dem Infrastrukturvermögen (rd. - 0,9 Mio. EUR) sowie bei 
den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (rd. + 2,2 Mio. EUR). 
 
Im Bereich der Finanzanlagen war in 2016 eine Erhöhung um rd. 0,5 Mio. EUR zu verzeichnen, was auf eine 
jährliche freiwillige Zuführung der Stadt Eschweiler in den Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds von rd. 
0,5 Mio. EUR zurückzuführen ist. 
 
Zum Umlaufvermögen gehören alle Gegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbe-
trieb des Konzerns Stadt Eschweiler zu dienen. Sie sind vielmehr für den Verbrauch, den Verkauf oder nur für 
eine kurzfristige Nutzung bestimmt. Gemessen an dem Gesamtvermögen nimmt das Umlaufvermögen mit rd. 
24,8 Mio. EUR oder 5,26 % der Bilanzsumme eine relativ geringe Bedeutung ein. Hier ergab sich im Ge-
schäftsjahr 2016 eine Zunahme um rd. 1,5 Mio. EUR. Dabei nahmen die Vorräte um rd. 0,9 Mio. EUR und die 
Forderungen um 0,5 Mio. EUR ab. Demgegenüber erhöhten sich die Liquiden Mittel um rd. 2,9 Mio. EUR. 
 
Insgesamt haben sich die Aktiva um rd. 2,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr vermindert. 
 
Das Eigenkapital der Bilanz ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte abzüglich der Sonderposten, Rück-
stellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital hat einen 
Anteil von 3,06 % der Bilanzsumme. Der Vergleich zum Vorjahr (5,74 % der Bilanzsumme) zeigt die Auswir-
kungen der Verringerung des Eigenkapitals durch den Gesamtjahresfehlbetrag deutlich. 
 
Das Eigenkapital hat ein Volumen von rd. 14,4 Mio. EUR. Davon entfallen rd. 26,2 Mio. EUR auf  
die Allgemeine Rücklage (einschließlich des Unterschiedsbetrages aus der Kapitalkonsolidierung 2010 von 
1,9 Mio. EUR) und rd. - 12,4 Mio. EUR auf den Gesamtjahresfehlbetrag des Konzerns Stadt  
Eschweiler. 
 
Der passivische Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung von rd. 3,0 Mio. EUR, der sich aus der 
Erstkonsolidierung der WBE Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH zum 01.01.2013 ergibt, hat Rückstellungs-
charakter und dient der Abdeckung der wirtschaftlichen Risiken aus der Rekommunalisierung der WBE GmbH. 
 
Die Sonderposten mit einem Gesamtvolumen von rd. 119,9 Mio. EUR (25,49 % der Bilanzsumme) erfassen 
die Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge von Dritten für investive Maßnahmen sowie den Sonderposten für 
den Gebührenausgleich und sonstige Sonderposten. Die Sonderposten für Zuschüsse, Zuwendungen und 
Beiträge werden in den kommenden Haushaltsjahren entsprechend der Nutzungsdauer der finanzierten Ver-
mögenswerte zugunsten der Ergebnisrechnung ertragswirksam aufgelöst und verringern somit die Belastun-
gen, die durch die Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände entstehen. Gegenüber dem 
Vorjahr hat sich der Wert der Sonderposten um rd. 0,5 Mio. EUR verringert, was insbesondere auf Auflösun-
gen und Abgänge zu den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge bei der Stadt Eschweiler zurückzufüh-
ren ist. 
 
Die Rückstellungen belaufen sich auf rd. 95,9 Mio. EUR (20,37 % der Bilanzsumme) und haben sich gegen-
über dem Vorjahr um rd. 0,6 Mio. EUR verringert. 
 
Die Verbindlichkeiten beinhalten alle weiteren zum Bilanzstichtag bestehenden Schulden. Diese belaufen sich 
auf rd. 229,5 Mio. EUR (48,77 % der Bilanzsumme), was insgesamt eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr 
von rd. 11,3 Mio. EUR ergibt. 
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Größter Einzelposten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit insgesamt rd. 127,4 Mio. 
EUR, die sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere bei einer Darlehensaufnahme von rd. 8,6 Mio. EUR 
sowie Tilgungen von rd. 4,0 Mio. EUR bei der Stadt Eschweiler um rd. 4,5 Mio. EUR erhöhten. Zusätzlich 
nahm die Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG neue Darlehen für die Baumaßnahmen 
Kindertagesstätte Ringofen und Kindertagesstätte Grüner Weg auf. 
 
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ergibt sich aus den entsprechenden 
Kreditaufnahmen in Form von Tagesgeldkrediten zur Liquiditätssicherung. Die Kredite belaufen sich zum 
31.12.2016 auf rd. 91,0 Mio. EUR. Sie sind damit im Haushaltsjahr 2016 um rd. 7,8 Mio. EUR angestiegen. 
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verminderten sich stichtagsbedingt um rd. 1,4 Mio. 
EUR. 
 
Insgesamt haben sich die Passiva um rd. 2,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr vermindert. 
 
Bezüglich der für den Gesamtabschluss relevanten NKF-Kennzahlen verweisen wir an dieser Stelle auf die im 
Gesamtlagebericht dargestellten Kennzahlen. Die ermittelten Kennzahlen orientieren sich an dem vom Innen-
ministerium NRW festgelegten Kennzahlenset. 
 
 
4.6.2   Ertrags- und Finanzlage 
 
Die Ertragslage des Konzerns Stadt Eschweiler war im Geschäftsjahr 2016 von einem ordentlichen Gesamt-
ergebnis von rd. - 12,2 Mio. EUR geprägt. Die ordentlichen Aufwendungen von rd. 178,5 Mio. EUR waren zu 
93,60 % durch die ordentlichen Erträge von rd. 167,1 Mio. EUR gedeckt. 
 
Die Reduzierung der Steuern und ähnlichen Abgaben um ca. 12,8 Mio. EUR ist im Wesentlichen dem Einmal-
effekt der Gewerbesteuernachzahlung im Jahr 2015 bei der Stadt Eschweiler geschuldet. 
 
Der Mehrertrag von ca. 5,3 Mio. EUR bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergab sich insbeson-
dere bei der Stadt Eschweiler aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisung vom Land. 
 
Der Anstieg der Transferaufwendungen (rd. 9,1 Mio. EUR) gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf höhe-
re Aufwendungen für die Allgemeine Städteregionsumlage, unbegleitete minderjährige Ausländer, Sach- und 
Geldleistungen nach § 3 AsylblG, Heimerziehung nach § 34 SGB VIII sowie zur Erstunterbringung von Flücht-
lingen zurückzuführen. 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sanken um ca. 18,9 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist 
insbesondere auf den Einmaleffekt der Bildung einer Drohverlustrückstellung aufgrund eventueller Rückzah-
lungsansprüche aus Steuern in 2015 zurückzuführen. 
 
Unter Berücksichtigung des negativen Gesamtfinanzergebnisses von rd. 0,8 Mio. EUR ergibt sich ein negati-
ves Gesamtjahresergebnis von - 12,2 Mio. EUR (Vorjahr: rd. - 16,3 Mio. EUR), das mit rd. 0,2 Mio. EUR (Vor-
jahr: rd. 0,2 Mio. EUR) dem Mitgesellschafter der Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH zuzurechnen ist, 
so dass auf die Stadt Eschweiler ein Gesamtbilanzergebnis von - 12,4 Mio. EUR entfällt. 
 
Bei den Nettoinvestitionen (unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Zuwendungen, Zuschüssen und 
Beiträgen) von rd. - 10,8 Mio. EUR (Vorjahr: - 8,8 Mio. EUR) und einem positiven Cashflow aus der Finanzie-
rungstätigkeit von rd. 14,1 Mio. EUR (Vorjahr: - 2,9 Mio. EUR) erhöhte sich der Bestand an liquiden Mitteln um 
rd. 2,9 Mio. EUR (Vorjahr: - 1,6 Mio. EUR). 
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5. Bestätigungsvermerk 
 
Der Gesamtabschluss der Stadt Eschweiler zum 31.12.2016, bestehend aus der Gesamtbilanz, der Gesamter-
gebnisrechnung und dem Gesamtanhang, wurde nach § 102 GO NRW n.F. unter Einbeziehung des Gesamtla-
geberichtes geprüft.  
 
In die Prüfung sind die haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie ergänzende Regelungen der örtlichen Satzun-
gen und ortsrechtlichen Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen, 
einbezogen worden. Sie wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Gesamtlagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzgesamtlage der Stadt Eschweiler wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konn-
ten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Geschäfts- und Verwaltungstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde einschließlich der gemeindlichen Be-
triebe sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die 
Nachweise für die Angaben im Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Gesamtabschluss ein-
bezogenen verselbständigten Aufgabenbereiche, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewand-
ten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und Konsolidierungsmethoden und der wesentlichen Ein-
schätzung des Bürgermeisters der Stadt Eschweiler sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Gesamt-
abschlusses und des Gesamtlageberichtes.  
 
Die Prüfung führt zu folgendem Ergebnis:  
 
Es wird ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Gesamtabschluss den haushaltsrechtli-
chen Vorschriften sowie den ergänzenden Regelungen der örtlichen Satzungen und ortsrechtlichen Bestim-
mungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen. Der Gesamtabschluss vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Eschweiler einschließlich 
der einbezogenen Betriebe. 
 
Der Gesamtlagebericht steht in Einklang mit dem Gesamtabschluss und vermittelt ein zutreffendes Bild von der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Eschweiler einschließlich der einbezogenen 
Betriebe und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung der Stadt  
Eschweiler zutreffend dar.  
 
  
Eschweiler, den 10.01.2020 
 
 
 
 
 
(Leo Breuer) 
Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung 
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Anlagen zum Prüfungsbericht 
 
Gesamtbilanz 2016 der Stadt Eschweiler nebst  
Gesamtanhang und  
Gesamtlagebericht, 
Gesamtergebnisrechnung, 
Kapitalflussrechnung und  
Gesamtverbindlichkeitenspiegel 

 


